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Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt 

Fraktion Mittelschule: Wie in der letzten AMV-Info kommuniziert, wird der 1968 
gegründete AMV auf Ende Schuljahr als eigenständiger Verband aufgelöst und als 
Fraktion Mittelschule von Bildung Aargau in das Schuljahr 2025/26 starten. Dieser 
historische Schritt soll gebührende Aufmerksamkeit erhalten: Neben einem neuen 
Web- und Kommunikationsauftritt werden wir mit Publikationen auf die Geschichte 
des AMV zurückblicken. Als Mitglieder werdet ihr – abgesehen von der neuen 
Corporate Identity und einem leicht tieferen Jahresbeitrag – nicht viel von der 
Umwandlung bemerken. 

Gymnasium 27+ 

Stundentafel und SPF-Katalog: Der Regierungsrat hat Ende Mai die definitive 
Stundentafel und den Schwerpunktfachkatalog genehmigt (Medienmitteilung). 
Ebenso wurden die neuen Stundentafeln für den IB-Lehrgang, die Sportkanti und die 
AME verabschiedet. Diese Stundentafeln wurden in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Schulen erarbeitet. Der AMV zieht insgesamt ein positives Fazit, auch 
wenn zentrale Verbesserungsvorschläge von Verbänden und Fachschaften, für die er 
sich bis zum Schluss eingesetzt hat, nicht berücksichtigt wurden. Unsere detaillierte 
Haltung haben wir im Artikel ‘Ein Kompromiss mit Stärken und Schwächen’ im 
Schulblatt publiziert.  

Kantonale Lehrpläne: Am 1. Mai begann die Arbeit an den kantonalen Lehrplänen. 
Schulische Lehrpläne wird es neu nicht mehr geben. Die Mitwirkung an der 
Lehrplanarbeit wird via Schulen automatisch über die Kompensation (JAZ) 
entschädigt, Reise- und Verpflegungsspesen müssen individuell an den Schulen 
eingereicht werden. Die Lehrpläne werden den Fachschaften im Spätsommer 2025 
zur Konsultation unterbreitet. Nach Abschluss der Lehrplanarbeit wird sich zeigen, 
ob und wie viele zusätzliche schulinterne Absprachen notwendig sind. 

Promotionsbedingungen: Im Hintergrund läuft aktuell die Arbeit an den neuen 
Promotionsbedingungen. Es wird unter anderem darüber diskutiert, ob das Fach 
Sport neu zur Jahrespromotion zählen soll, was von AMV und Bildung Aargau 
unterstützt wird. 

Die Thematische Kommission von Bildung Aargau – mit Vertretungen aller Schulen 
– hat an einem Treffen verschiedene Aspekte zu möglichen Promotionsbedingungen 
diskutiert. Es hat sich dabei keine eindeutige Haltung herauskristallisiert. Wir werden 
die Ergebnisse des Treffens nach den Sommerferien für die Mitglieder publizieren 
und dabei auf mögliche Änderungen, Probleme und Herausforderungen hinweisen. 
Damit hoffen wir, eine differenzierte Diskussion an der Basis anzustossen. 
Fachschaften, die konkrete Anliegen zu den Promotionsbedingungen haben, können 
diese bis Ende August beim AMV oder bei Bildung Aargau einbringen. 

Unvereinbarkeiten bei Wahlfächern: Neu sind gemäss MAR/MAV nur noch zwei 
Kombinationen ausgeschlossen, nämlich die Wahl derselben Sprache als GLF und 
SPF sowie die Wahl desselben Fachs als SPF und EF. Der Kanton lässt aufgrund der 
Öffnung des EF-Kataloges die Rektor:innen über die Unvereinbarkeit von inhaltlich 
ähnlich angelegten Fächern entscheiden. 

Abteilungslehrpersonenamt: Die psychischen Probleme bei Schüler:innen nehmen 
zu und damit auch die Belastung der Abteilungslehrpersonen. Es wird schwieriger, 
Freiwillige für das Amt zu finden. Die Schulleitungen tragen der Belastungssituation 
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der Lehrpersonen nach Möglichkeit Rechnung, können aber grundsätzlich alle zum 
Amt verpflichten. Der AMV setzt sich dafür ein, dass unerfahrene 
Berufseinsteiger:innen dieses Amt nicht übernehmen müssen oder aber wirksame 
Unterstützung von erfahrenen Lehrpersonen erhalten. 

Privates Vorschiessen grosser Beträge: Lehrpersonen müssen grosse Beträge für 
Unterkünfte, Reisen oder Buchbestellungen nicht privat vorschiessen. Sie können 
sich dafür an die Finanzabteilung ihrer Schule wenden. Es wird davon abgeraten, 
Einzahlungen der Eltern über das Privatkonto laufen zu lassen. Für separate 
Bankkonti für Spezialwochen oder klassenübergreifende Kurse empfehlen wir eine 
Absprache mit der Schulleitung. Der AMV rät, Bücher für zukünftige 
Erstklässler:innen erst zu bestellen, wenn die Schüler:innen an der Schule sind. 

Rechtliche Fragen: AMV und Bildung Aargau bieten weiterhin Unterstützung bei 
rechtlichen Fragen rund um die Anstellung an. Wir empfehlen Mitgliedern, sich bei 
Unsicherheiten und/oder schwierigen Situationen bei uns oder bei Bildung Aargau 
zu melden. 

Ausübung eines öffentlichen Amtes: Die Schulleitungen können  Lehrpersonen 
bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes entlasten. Gemäss Lohndekret 
Lehrpersonen Art. 33 «… kann mit der Bewilligung zur Ausübung eines öffentlichen 
Amtes eine Reduktion des vereinbarten Beschäftigungsgrads bis zu 5 % ohne 
Lohneinbusse gewährt werden.» Das öffentliche Amt muss mit der Schulleitung 
abgesprochen werden, die Höhe der Entlastung liegt in deren Ermessen. 
Detailinformationen findet ihr auf dem Schulportal. 

 

AMV-Termine: 

 01.08.2025 Der AMV ist Geschichte. Wir sind neu die Fraktion 
Mittelschule von Bildung Aargau. 

20.08.2025 
11.09.2025 

Vorstandssitzung Fraktion Mittelschule, Aarau 
Verbandsrat Bildung Aargau 

16.09.2025 1. Jahresversammlung Fraktion Mittelschule in Zofingen 
17.09.2025 
17.09.2025 

Präsident:innenkonferenz VSG in Olten 
Runder Tisch Mittelschulen 
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